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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält es für wesentlich, dass die EU im Rahmen ihrer überarbeiteten Nachbarschaftspolitik 
die Bestrebungen derjenigen umfassend unterstützt, die für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte kämpfen, und betont, dass 
Mobilität ein Kernbestandteil der neuen Nachbarschaftsstrategie ist; fordert die EU in 
diesem Zusammenhang auf, den Demokratisierungsprozess voll und ganz mitzutragen, 
indem sie nicht nur humanitäre Unterstützung leistet, sondern auch Hilfe für politische, 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Reformen bereitstellt;

2. weist die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung einhalten und alles in ihrer Macht Stehende unternehmen müssen, 
um die Entwicklung eines zugänglichen, gerechten und auf Schutz ausgelegten 
Asylsystems der EU zu erleichtern;

3. ist der Auffassung, dass die Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 
der EU eine Gelegenheit bietet, ihre Ziele wirksam zu erfüllen und ihre Werte zu achten, 
die in den Artikeln 2, 3, 6, 8 und 21 EUV verankert sind;

4. fordert den Rat und die Kommission auf, einen strukturierten Dialog mit den 
Staatsorganen von Drittstaaten einzurichten, um eine Win-Win-Strategie für die Mobilität 
zu entwickeln, die Visaformalitäten zu erleichtern, stärkeren Gebrauch von den 
Möglichkeiten zu machen, die der Visa-Kodex der EU bietet, Fortschritte auf dem Weg 
zur Visaliberalisierung zu erzielen und die bestehenden Mobilitätspartnerschaften zu 
bewerten, wobei den Folgen der Wechselbeziehung zwischen der Entwicklungshilfe, der 
Sicherheit, der regulären Migration und der irregulären Migration, wie im Gesamtansatz 
zur Migrationsfrage definiert, besondere Aufmerksamkeit gelten sollte; fordert, dass 
insbesondere gewährleistet werden muss, dass Partnerländer nicht unter der Abwanderung 
von Fachkräften leiden;

5. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, das Protokoll gegen die Schleusung von 
Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu ratifizieren; ist der 
Auffassung, dass die Überprüfung der ENP die Annahme spezifischer Maßnahmen in 
diesen Bereichen erleichtern sollte; teilt die Feststellungen der Kommission zur Lage der 
Migration aus familiären Gründen und begrüßt das angekündigte Grünbuch der 
Kommission zu diesem Thema;

6. ist der Ansicht, dass es im Rahmen einer langfristigen kohärenten Strategie unerlässlich 
ist, die tieferen Ursachen der Migrationsströme zu untersuchen, damit geeignetere 
Antworten auf das Recht auf Mobilität gefunden werden;

7. fordert die EU auf, die Zugänglichkeit und Bereitstellung von EU-Mitteln für Projekte zu 
verbessern, die darauf abzielen, Migranten über ihre Rechte und Pflichten zu informieren 
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und ihre Rechte zu schützen, wobei die Rechte unbegleiteter Minderjähriger, von Frauen 
und sonstigen schutzbedürftigen Gruppen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen; fordert 
die Kommission daher auf, dem Parlament einen detaillierten Bericht über die 
Verwendung von für Nachbarstaaten bestimmten EU-Mitteln, auch im Rahmen des 
thematischen Programms der Kommission für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten in den 
Bereichen Migration und Asyl, vorzulegen;

8. unterstützt nachdrücklich den auf eine Partnerschaft mit den Gesellschaften ausgerichteten 
Ansatz und fordert die Kommission und die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin daher auf, 
Mechanismen zu konzipieren, mit denen seine umfassende Anwendung gewährleistet 
wird, insbesondere durch die Einrichtung eines Mechanismus, mit dem die 
Zivilgesellschaft in die Festlegung von Zielen und Benchmarks und in die Umsetzung und 
Überwachung aller Abkommen mit den Partnern einbezogen wird, durch einen 
transparenten Dialog zu Fragen im Bereich Justiz und Inneres mit demokratisch gewählten 
Staatsorganen und nationalen Parlamenten und durch die Verstärkung der demokratischen 
Kontrolle aller die Migration betreffenden Mechanismen, Dialoge und Abkommen durch 
das Parlament;

9. fordert die Kommission und den Rat mit Nachdruck auf, die Flüchtlingskrise anzugehen, 
indem sie die Schiffsunglücke mit Bootsflüchtlingen und im Zusammenhang stehende 
Fälle unterlassener Hilfeleistung auf See in Zusammenarbeit mit dem 
Menschenrechtskommissar und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
untersuchen, die EU-Mitgliedstaaten auffordern, die mit Drittstaaten geschlossenen 
Abkommen zu veröffentlichen, den betroffenen Staaten Unterstützung leisten und 
insbesondere die Möglichkeit prüfen, humanitäre Korridore einzurichten, und
unverzüglich den Weg für die Verhandlungen über das gemeinsame 
Neuansiedlungsprogramm der EU freimachen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die aus 
Libyen geflohenen Flüchtlinge, die immer noch in Lagern im tunesischen und ägyptischen 
Grenzgebiet festsitzen und deren Rückkehr nach Libyen angesichts der Misshandlungen 
von Menschen, die aus südlich der Sahara gelegenen Staaten stammen, eine Gefahr für ihr 
Leben darstellen würde, in Partnerschaft mit dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge neu anzusiedeln; fordert die Kommission auf, die genauen 
Bedingungen zu klären, unter denen Mitgliedstaaten, die sich einem unverhältnismäßigen 
Zustrom von Vertriebenen gegenübersehen, von den Bestimmungen der Richtlinie 
2001/55/EG über Mindestnormen für die Gewährung eines vorübergehenden Schutzes im 
Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen Gebrauch machen könnten; fordert den Rat 
und die Kommission auf sicherzustellen, dass Folgemaßnahmen zu der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Evaluierung der EU-Rückübernahmeabkommen“ ergriffen 
werden, insbesondere in Bezug auf die Achtung der Grundrechte bei der Umsetzung 
dieser Abkommen.
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